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Die Erben der Ehefrau wollten nunmehr die zugunsten 
des Erblassers eingetragene Grundschuld löschen lassen. 
Als Nachweis der Erbfolge nach dem Erblasser legten 
sie eine Kopie des mittlerweile eingezogenen Erbscheins 
vor. Das Grundbuchamt erließ eine Zwischenverfü-
gung mit dem Inhalt, dass ein Erbnachweis nach dem 
Erblasser erforderlich sei. Die hiergegen gerichtete Be-
schwerde wies das OLG Düsseldorf zurück. Die Erben 
legten Rechtsbeschwerde ein und argumentierten, dass 
der Erbschein lediglich deswegen eingezogen worden 
sei, weil er hinsichtlich der Testamentsvollstreckung un-
richtig geworden sei. Die Alleinerbenstellung der Ehe-
frau könne dagegen auch noch mit dem eingezogenen 
Erbschein nachgewiesen werden. 

Entscheidung
Die Argumentation der Antragsteller hat der BGH 
unter dem Verweis auf das formalisierte Grundbuch-
verfahren zurückgewiesen. Die funktionelle Aufgaben-
verteilung zwischen Nachlassgericht und Grundbuch-
amt bedeute, dass das Grundbuchamt die inhaltliche 
Richtigkeit eines Erbscheins nicht prüfe. Daher 
habe es auch nicht zu prüfen, warum ein eingezoge-
ner Erbschein eingezogen wurde und ob er im Übri-
gen richtig sei. Der Grund für die Einziehung sei im 
Grundbuchverfahren ohne Bedeutung. Mit einem ein-
gezogenen Erbschein könne der Nachweis der Erbfolge 
gemäß § 35 Abs. 1 GBO dementsprechend nicht ge-
führt werden. 

Die Antragsteller könnten sich auch nicht die Entschei-
dung des OLG München (FamRZ 2014, 2027) be-
rufen. Sollte diese Entscheidung so zu verstehen sein, 
dass ein dem Vorerben erteilter, nach dessen Ableben 
eingezogener Erbschein im Grundbuchverfahren über 
den Berichtigungsantrag des Nacherben herangezogen 
werden kann, wäre dies nicht richtig. Dies folge zum 
einen aus der erwähnten funktionellen Aufgabenver-
teilung zwischen Nachlassgericht und Grundbuchamt. 
Zum anderen seien die Angaben über die Nacherb-
folge in dem Vorerben erteilten Erbschein nur für die 
Verfügungsbefugnis des Vorerben von Bedeutung und 
daher zur bindenden Feststellung des Nacherben nicht 
geeignet. 

 UmwG §§ 120, 152
Verschmelzung auf den Alleingesellschafter; Über-
schuldung des Alleingesellschafters; Erklärung 
gegenüber dem Registergericht

Bei einer Verschmelzung des Vermögens einer Kapi-
talgesellschaft auf ihren Alleingesellschafter ist eine 
Erklärung, wonach die Verbindlichkeiten des Ge-

sellschafters sein Vermögen nicht übersteigen, nicht 
erforderlich.

(Leitsatz der DNotI-Redaktion) 

OLG Hamm, Beschl. v. 3.11.2020 – 27 W 98/20

Problem
Das Vermögen einer Kapitalgesellschaft (die genaue 
Rechtsform ist dem Beschluss nicht zu entnehmen) wur-
de auf ihren Alleingesellschafter verschmolzen. Das Re-
gistergericht forderte eine Erklärung des Gesellschafters 
dahingehend, dass seine Verbindlichkeiten sein Vermö-
gen nicht übersteigen – er also nicht „überschuldet“ sei.

In der Literatur wird teilweise befürwortet, den Rechts-
gedanken des § 152 S. 2 UmwG auch auf die Ver-
schmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihren Al-
leingesellschafter zu übertragen. Die Gläubiger der 
Kapitalgesellgesellschaft seien ansonsten gefährdet, 
weil das Vermögen der Gesellschaft nunmehr auch 
dem unmittelbaren Zugriff  der Gläubiger des Ge-
sellschafters unterliege (so bspw. Semler/Stengel, Um-
wandlungsgesetz, 4. Aufl . 2017, § 120 Rn. 26; a.  A. 
Widmann/Mayer/Heckschen, Stand: April 2011, § 120 
UmwG Rn. 8.17.1.; BeckOGK-UmwG/Leitzen, Stand: 
1.10.2020, § 120 Rn. 24 jeweils m. w. N.).

Entscheidung
Dieser Auff assung folgt das OLG Hamm nicht. Es 
schließt sich vielmehr der h. M. an, wonach eine sol-
che Erklärung nicht erforderlich ist. Der Gesetzgeber 
habe den wirtschaftlichen Zustand des Zielrechts-
trägers – anders als beim Fall der Ausgliederung vom 
Einzelunternehmen gemäß § 154 UmwG – gerade 
nicht dem Handelsregister zur Prüfung übertragen. 
Die ausdrückliche Regelung in § 152 S. 2 UmwG 
zeige vielmehr, dass der Gesetzgeber eine derartige 
Erklärung in Verschmelzungsfällen für entbehrlich 
hielt. Mangels einer unbewussten Regelungslücke ver-
biete sich eine entsprechende analoge Anwendung. Der 
Alleingesellschafter als natürliche Person sei zudem 
nicht Adressat des Überschuldungstatbestandes. Soweit 
er sich nicht durch ein Restschuldbefreiungsverfahren 
entschulde, hafte er mit seinem persönlichen Vermögen 
unbeschränkt.

Im Einzelfall könne eine Verschmelzung zwar gemäß 
§  138 BGB sittenwidrig sein (bspw. wenn die Ver-
schmelzung auf eine Gläubigerbenachteiligung abzielt, 
vgl. dazu Widmann/Mayer/Heckschen, Stand: April 
2011, § 120 UmwG Rn. 8.17.1). Selbst wenn man das 
annähme, unterliege allerdings diese materiell-rechtli-
che Frage nicht der Prüfungskompetenz des Register-
gerichts.


